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131. Bundesgesetz: Änderung des Bundespflegegeldgesetzes

(NR: GP XIX RV 44 AB 81 S. 16. BR: AB 4966 S. 595.)
132. Bundesgesetz: Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des Gewerblichen

Sozialversicherungsgesetzes, des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes und des
Pensionsgesetzes 1965
(NR: GP XIX IA 126/A AB 82 S. 16. BR: AB 4967 S. 595.)

131. Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.

Nr. 27/1994, wird wie folgt geändert:
1. §4 Abs. 2 lautet:
„(2) Anspruch auf Pflegegeld besteht in Höhe der

Stufe 1.
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. l durchschnittlich mehr als 50 Stunden monatlich beträgt;
Stufe 2:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. l durchschnittlich mehr als 75 Stunden monatlich beträgt;
Stufe 3:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. l durchschnittlich mehr als 120 Stunden monatlich beträgt;
Stufe 4:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. l durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich beträgt;
Stufe 5:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. l durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich beträgt,
wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist;
Stufe 6:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. l durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich beträgt,
wenn dauernde Beaufsichtigung oder ein gleichzuachtender Pflegeaufwand erforderlich ist;
Stufe 7
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. l durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich beträgt,
wenn praktische Bewegungsunfähigkeit oder ein gleichzuachtender Zustand vorliegt."

2. §4 Abs. 3 und 4 entfällt, der bisherige Abs. 5 erhält die Bezeichnung „(3)"
3. §9 Abs.3 Z 1 lautet:

„1. die Entziehung oder Herabsetzung des Pflegegeldes wegen einer Veränderung im Ausmaß des
Pflegebedarfes wird mit Ablauf des Monates wirksam, der auf die Zustellung des Bescheides
folgt, mit dem die Entziehung oder Herabsetzung ausgesprochen wurde;"

4. §11 Abs. l lautet:
„(1) Wurden Pflegegelder zu Unrecht empfangen, so sind sie dem Entscheidungsträger zu erset-

zen, wenn der Zahlungsempfänger den Bezug durch bewußt unwahre Angaben, bewußte Verschwei-
gung wesentlicher Tatsachen oder Verletzung der Anzeigepflicht (§ 10) herbeigeführt hat oder wenn
der Zahlungsempfänger erkennen mußte, daß das Pflegegeld nicht oder nicht in dieser Höhe
gebührte."
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5. §11 Abs. 3 lautet:
„(3) Sind Pflegegelder gemäß Abs. l und 2 zu ersetzen, so ist der Ersatz durch Aufrechnung zu

bewirken."
6. §11 Abs. 4 lautet:
„(4) Kann keine Aufrechnung stattfinden, so sind zu Unrecht empfangene Pflegegelder zurückzu-

fordern."
7 §11 Abs. 7 entfällt.
7a. §23 Abs. l und 2 lauten:
„(1) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Pensionsversicherung die in der nach den Rech-

nungsvorschriften für die Sozialversicherungsträger zu erstellenden gesonderten Erfolgsrechnung nach
diesem Bundesgesetz nachgewiesenen Aufwendungen für das Pflegegeld, die Sachleistungen, die Rei-
sekosten, den vertrauensärztlichen Dienst und die sonstige Betreuung, die Zustellgebühren, den ent-
sprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen zu erset-
zen. Dabei sind Ersätze für Leistungsaufwendungen sowie sonstige Erträge in Abzug zu bringen.
Die anteiligen Verwaltungsaufwendungen können pauschal ermittelt und vom Bund in der Höhe
des festgesetzten Pauschalbetrages ersetzt werden. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat
die Pauschalbeträge nach Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen.

(2) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung den Aufwand für das auf
Grund akausaler Behinderungen geleistete Pflegegeld und den entsprechenden Anteil an den Verwal-
tungsaufwendungen hiefür zu ersetzen, wobei Ersätze für das auf Grund akausaler Behinderungen
geleistete Pflegegeld in Abzug zu bringen sind. Im übrigen ist Abs. l dritter und vierter Satz anzuwen-
den."

8. § 25 Abs. 2 lautet:
„(2) Anträge auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes sind ohne Durchführung eines

Ermittlungsverfahrens zurückzuweisen, wenn seit Rechtskraft der letzten Entscheidung noch kein
Jahr verstrichen ist und keine wesentliche Änderung der Anspruchsvoraussetzungen glaubhaft beschei-
nigt ist."

8a. §33 Abs. 2 lautet:
„(2) Die Entscheidungsträger (§22) sind verpflichtet, dem Hauptverband der österreichischen

Sozialversicherungsträger auf Verlangen folgende Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes zur auto-
mationsunterstützten Besorgung der Statistik der Pflegevorsorge im Einzelfall zu übermitteln:

1. Versicherungsnummer der Bezieher von Pflegegeld und Ordnungsbegriff des Entscheidungs-
trägers

2. Geschlecht der Bezieher von Pflegegeld
3. Postleitzahl und Bundesland des Wohnsitzes der Pflegegeldbezieher
4. Art der Grundleistung, zu der das Pflegegeld gewährt wird
5. Stufe des Pflegegeldes
6. Art der Behinderung
7 Art und Höhe der anrechenbaren Geldleistung gemäß § 7
8. Ruhen des Pflegegeldes und Ruhensgrund gemäß § 12
9. Übergang, Übergangsgrund und Höhe der übergehenden Leistung gemäß § 13

10. Höhe des Betrages, mit dem das Pflegegeld gemäß § 20 durch Sachleistungen ersetzt wurde
11. Höhe und Grund der Ausgleichszahlungen gemäß §44
12. Höhe der Leistungen bei Auslandsaufenthalt gemäß § 46 bzw § 500 ASVG und Aufenthalts-

staat
13. Auszahlungsbetrag der Pflegegelder
14. Datum und Art der Anträge
15. Datum und Art der Erledigungen."
8b. Der bisherige Abs. 2 des §33 erhält die Bezeichnung „(3)"
8c. §33 Abs. 4 lautet:
„(4) Sind in Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz die. im § 22 Abs. l Z 4,6,7 und 8 genann-

ten Entscheidungsträger zuständig, so obliegen die Mitwirkung an der Berechnung und Zahlbarstel-
lung des Pflegegeldes sowie die Mitwirkung an der Durchführung von Verfahren nach diesem Bundes-
gesetz dem Bundesrechenamt. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Pflegegeld zu Leistungen nach dem
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Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz oder dem Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienst-
rechtsgesetz bezogen wird."

9. Im §43 Abs. 2 entfällt der letzte Satz.

Artikel II
(1) Allen Verfahren in bezug auf Pflegegeld in Höhe der Stufen 3 bis 7 sind für die Zeit bis zum

30. Juni 1995 die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen des Bundespflegegeldgesetzes,
BGBl. Nr. 110/1993, zugrunde zu legen. Der Rechtsweg ist in bezug auf Pflegegeld in Höhe der Stufen
3 bis 7 für die Zeit vor dem 1. Juli 1995 ausgeschlossen.

(2) Wurde in der Zeit vom 1. Juli 1994 bis 30. Juni 1995 mittels Mitteilung ein Pflegegeld in Höhe
der Stufen 3 bis 6 gewährt, ist § 25 Abs. 2 des Bundespflegegeldgesetzes nicht anzuwenden.

Artikel m
Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1995, §23 Abs. l und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 131/1995 mit 1. Jänner 1995 in Kraft.

Klestil

Vranitzky

132. Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Pensionsgesetz

1965 geändert werden
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. Nr. 680/1994, wird wie folgt geändert:

1. §264 lautet samt Überschrift:
„Witwen(Witwer)pension, Ausmaß

§ 264. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pensi-
on des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes

1. das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen Anspruch auf Invaliditätspension hatte, die
Pension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;

2. das 55.-Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, die
Alterspension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;

3. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall weitere Beitragszeiten
der Pflichtversicherung erworben zu haben, diese Pension;

4. Anspruch auf Invaliditätspension und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der Pflichtver-
sicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworben hatte, diese Invaliditätspension; hiebei ist das Aus-
maß des in der Invaliditätspension berücksichtigten Steigerungsbetrages (§ 261) um den auf die
weiteren Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbetrag und das Ausmaß des in der Invaliditäts-
pension berücksichtigten besonderen Steigerungsbetrages (§ 248) unter Berücksichtigung wei-
terer Höherversicherungsbeiträge zu erhöhen. Ein in der Invaliditätspension allenfalls enthal-
tener Zurechnungszuschlag (§ 261a Abs. l und 2) ist unter Berücksichtigung der weiteren Bei-
tragszeiten entsprechend zu vermindern. Der Steigerungsbetrag der Pension darf 80 vH der
höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage (§§238 Abs. l, 239 Abs. l, 241)
nicht übersteigen;

5. Anspruch auf Alterspension (§ 253), vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 253a), vor-
zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§ 253b), Gleitpension (§ 253c) oder vor-
zeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253d) und nach deren Anfall wei-
tere Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworben hatte, die
unter Anwendung des § 261b zu ermittelnde Pension.



3180 43. Stück — Ausgegeben am 22. Februar 1995 — Nr. 132

In den Fällen der Z l, 3 und 4 ist ein zur Invaliditätspension gebührender Zurechnungszuschlag ohne
Anwendung des § 261a Abs. 3 zu ermitteln. Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben
Kinderzuschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248) außer Ansatz zu bleiben. Zu der so
bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen Steigerungsbetrages (§248) zuzu-
schlagen.

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst die Berechnungsgrundlage der Witwe (des
Witwers) durch die Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geteilt, mit der Zahl 24 vervielfacht
und auf drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminderung der
Zahl 76 um die vorhin ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60.

(3) Als Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt für den Fall, daß
die Witwe (der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die zu dem durch den Tod ausgelösten
Stichtag (§223 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des §238, erhöht um
11 vH, aufgerundet auf volle Schilling;

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die für diese Pension maßgebliche Bemes-
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 108h Abs. 4 und 261b
sind anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste her-
anzuziehen.

Kommen sowohl Berechnungsgrundlagen nach diesem Bundesgesetz als auch solche gemäß Abs. 5 in
Betracht, so sind diese zusammenzuzählen, es sei denn, daß die Berechnungsgrundlage nach diesem
Bundesgesetz bereits Teil einer Berechnungsgrundlage nach den Bestimmungen einer Altersversor-
gung gemäß Abs. 5 ist. In diesem Fall gilt als Berechnungsgrundlage die Berechnungsgrundlage nach
Abs. 5.

(4) Als Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 gilt für den Fall, daß er
(sie) im Zeitpunkt des Todes

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die zu dem durch den Tod ausgelösten
Stichtag (§223 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des §238, erhöht um
11 vH, aufgerundet auf volle Schilling;

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die für diese Pension maßgebliche Bemes-
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§108h Abs. 4 und
261b sind anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höch-
ste heranzuziehen.

Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden.
(5) Der Versicherung in der Pensionsversicherung oder dem Bezug einer Pension aus der Pensi-

onsversicherung im Sinne der Abs. 3 und 4 sind Anwartschaften oder Ansprüche auf Pensionsversor-
gung

1. auf Grund des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,
2. auf Grund von landesgesetzlichen Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbeamten ver-

gleichbar sind,
3. auf Grund des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984,
4. auf Grund des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl.

Nr. 296/1985,
5. auf Grund des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, und vergleichbarer landesgesetzlicher

Vorschriften, ,
6. auf Grund des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBl. Nr. 85/1953,
7 auf Grund des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/1958,
8. auf Grund des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333,
9. auf Grund der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313,

10. auf Grund von Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstnehmer und ehemalige Dienstnehmer
von
a) öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrieben, die

von einer Gebietskörperschaft verwaltet werden, und
b) sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften,

11. auf Grund sonstiger gemäß § 5 Abs. l Z 3 pensionsversicherungsfreier Dienstverhältnisse,
12. auf Grund vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft

sowie der unbefristete Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses gleichzuhalten. Als
Berechnungsgrundlage im Sinne der Abs. 3 und 4 für Bezüge gemäß Z l gilt die Berechnungsgrundla-
ge gemäß § 15 Abs. 3,4,5 oder 6 des Pensionsgesetzes 1965; für Bezüge gemäß den Z 2 bis 12 und den
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unbefristeten Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses sind vergleichbare Berechnungs-
grundlagen nach anderen Regelungen heranzuziehen.
Kann eine vergleichbare Berechnungsgrundlage nicht ermittelt werden, so ist § 15a Abs. 6 des Pen-
sionsgesetzes 1965 anzuwenden.

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) und der Wit-
wen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248), nicht den Betrag von
16 000 S, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen( Witwer )pension
soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den
genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen,
in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein
besonderer Steigerungsbetrag (§ 248), den Betrag von 16 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle
des Betrages von 16 000 S. An die Stelle des Betrages von 16 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jah-
res, erstmals ab 1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpas-
sungsfaktor (§ 108f) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen gelten:

1. jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit,
2. die Bezüge im Sirine des Bezügegesetzes und sonstige Funktionsgebühren,
3. wiederkehrende Geldleistungen

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere Steigerungsbetrag
zur Höherversicherung) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmun-
gen über die Arbeitsmarktförderung und die Sonderunterstützung oder

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher Regelungen der
Unfallfürsorge,

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund der im Abs. 5 genannten Vorschriften,
5. außerordentliche Versorgungsbezüge und
6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssysteme.
(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensi-

onsantrages festzustellen. Sie gebührt ab dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für
die Erhöhung erfüllt sind. Werden die Voraussetzungen für eine (weitere) Erhöhung zu einem späte-
ren Zeitpunkt erfüllt, so gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung gebührt bis zum Ablauf
des Monats, in dem die Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt für die Festsetzung eines
geringeren Ausmaßes der Erhöhung. Die Erhöhung gebührt längstens bis zum Ablauf des Monats,
der einer Anpassung von Pensionen gemäß § 108h vorangeht. Aus Anlaß jeder Anpassung von Pensio-
nen gemäß § 108h ist die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 neu festzustellen.

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 4 lit. a bis c darf den gegen den Versicherten (die
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles
für das Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor (§108 Abs. 4) aufgewerteten Anspruch auf Unter-
halt (Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versi-
cherten gemäß §215 Abs. 3 gebührende Witwen(Witwer)rente, nicht übersteigen. Eine vertraglich
oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages)
bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht minde-
stens ein Jahr vergangen ist.

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw von der
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten gemäß §215 Abs. 3 gebührende Wit-
wen(Witwer)rente, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit
dem Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist.

(10) Die Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn
1. das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes enthält,
2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das

40. Lebensjahr vollendet hat. Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, wenn
a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurtei-

les erwerbsunfähig ist oder
b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenpension für ein Kind im Sinne des § 252

Abs. l Z l und Abs. 2 anfällt, sofern dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt oder von
den Ehegatten gemeinsam an Kindes Statt angenommen worden ist und das Kind in allen
diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes des in Betracht kommenden Elternteiles ständig in

95
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Hausgemeinschaft (§ 252 Abs. l letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. Das Erfordernis
der ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei nachgeborenen Kindern."

2. §267 wird aufgehoben.
3. Nach §459b wird folgender §459c samt Überschrift eingefügt:

„Mitwirkung für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension
§ 459c. Die zur Durchführung der im § 264 Abs. 5 genannten Rechtsvorschriften zuständigen Stel-

len gelten für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension als Versicherungsträger
im Sinne des § 321."

4. §551 Abs. l Z 5 und Abs. 15 wird aufgehoben.
5. Nach §557 wird folgender § 558 angefügt:
„§ 558. (1) Die §§ 264 und 459c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 132/1995 sowie die

Aufhebung der §§ 267 und 551 'Abs. l Z 5 und Abs. 15 treten am 1. Jänner 1995 in Kraft.
(2) § 264 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 132/1995 ist anzuwenden:
1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1994 liegt.

In den Fällen des § 264 Abs. l Z 4 und 5 ist, sofern der Stichtag der Pension des (der) Verstor-
benen vor dem 1. Juli 1993 liegt, § 264 Abs. l in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung mit der
Maßgabe anzuwenden, daß der Hundertsatz von 60 durch den im § 264 Abs. l erster Satz in der
ab 1. Jänner 1995 geltenden Fassung genannten Hundertsatz ersetzt wird;

2. auf die gemäß § 258 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IZ14
der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 282/1981, gebührenden
Witwerpensionen, in denen der Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 eingetreten ist, mit
Ausnahme der im Art. II Abs. 9 der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
bezeichneten Pensionen."

Artikel II
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. Nr. 680/1994, wird wie folgt geändert:

1. §145 lautet.samt Überschrift:
„Witwen(Witwer)pension, Ausmaß

§ 145. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pensi-
on des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes

1. das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension
hatte, die Pension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;

2. das 55. Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension
hatte, die Alterspension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;

3. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall weitere Bei-
tragszeiten der Pflichtversicherung erworben zu haben, diese Pension;

4. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworben hatte, diese Erwerbsunfähigkeitspensi-
on; hiebei ist das Ausmaß des in der Erwerbsunfähigkeitspension berücksichtigten Steigerungs-
betrages (§ 139) um den auf die weiteren Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbetrag und das
Ausmaß des in der Erwerbsunfähigkeitspension berücksichtigten besonderen Steigerungsbe-
trages (§ 141) unter Berücksichtigung weiterer Höherversicherungsbeiträge zu erhöhen. Ein
in der Erwerbsunfähigkeitspension allenfalls enthaltener Zurechnungszuschlag (§ 140 Abs. l
und 2) ist unter Berücksichtigung der weiteren Beitragszeiten entsprechend zu vermindern.
Der Steigerungsbetrag der Pension darf 80 vH der höchsten zur Anwendung kommenden
Bemessungsgrundlage (§§ 122 Abs. l, 123 Abs. l, 126) nicht übersteigen;

5. Anspruch auf Alterspension (§ 130), vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 131a), vor-
zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§ 131), Gleitpension (§ 131b) oder vorzei-
tige Alterspension wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit (§ 131c) und nach deren Anfall weite-
re Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworben hatte, die unter
Anwendung des § 143 zu ermittelnde Pension.
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In den Fällen der Z l, 3 und 4 ist ein zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührender Zurechnungszu-
schlag ohne Anwendung des §140 Abs. 3 zu ermitteln. Bei der Bemessung der Wit-
wen(Witwer)pension haben Kinderzuschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141) außer
Ansatz zu bleiben. Zu der so bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen Steige-
rungsbetrages (§ 141) zuzuschlagen.

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst die Berechnungsgrundlage der Witwe (des
Witwers) durch die Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geteilt,.mit der Zahl 24 vervielfacht
und auf drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminderung der
Zahl 76 um die vorhin ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60.

(3) Als Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt für den Fall, daß
die Witwe (der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die zu dem durch den Tod ausgelösten
Stichtag (§113 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des §122, erhöht um
11 vH, aufgerundet auf volle Schilling;

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die für diese Pension maßgebliche Bemes-
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 50 Abs". 4 und 143 sind
anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste heran-
zuziehen.

Kommen sowohl Berechnungsgrundlagen nach diesem Bundesgesetz als auch solche gemäß Abs. 5 in
Betracht, so sind diese zusammenzuzählen, es sei denn, daß die Berechnungsgrundlage nach diesem
Bundesgesetz bereits Teil einer Berechnungsgrundlage nach den Bestimmungen einer Altersversor-
gung gemäß Abs. 5 ist. In diesem Fall gilt als Berechnungsgrundlage die Berechnungsgrundlage nach
Abs. 5.

(4) Als Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 gilt für den Fall, daß er
(sie) im Zeitpunkt des Todes

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die zu dem durch den Tod ausgelösten
Stichtag (§113 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des § 122, erhöht um
11 vH, aufgerundet auf volle Schilling;

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die für diese Pension maßgebliche Bemes-
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 50 Abs. 4 und 143
sind anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste her-
anzuziehen.

Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden.
(5) Der Versicherung in der Pensionsversicherung oder dem Bezug einer Pension aus der Pensi-

onsversicherung im Sinne der Abs. 3 und 4 sind Anwartschaften oder Ansprüche auf Pensionsversor-
gung

1. auf Grund des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,
2. auf Grund von landesgesetzlichen Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbeamten ver-

gleichbar sind,
3. auf Grund des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984,
4. auf Grund des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl.

Nr. 296/1985,
5. auf Grund des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, und vergleichbarer landesgesetzlicher

Vorschriften,
6. auf Grund des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBl. Nr. 85/1953,
7 auf Grund des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/1958,
8. auf Grund des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333,
9. auf Grund der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313,

10. auf Grund von Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstnehmer und ehemalige Dienstnehmer
von
a) öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stifungen, Anstalten und Betrieben, die von

einer Gebietskörperschaft verwaltet werden, und
b) sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften,

11. auf Grund sonstiger gemäß § 5 Abs. l Z 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes pen-
sionsversicherungsfreier Dienstverhältnisse,

12. auf Grund vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft
sowie der unbefristete Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses gleichzuhalten. Als
Berechnungsgrundlage im Sinne der Abs. 3 und 4 für Bezüge gemäß Z l gilt die Berechnungsgrundla-
ge gemäß § 15 Abs. 3,4, 5 oder 6 des Pensionsgesetzes 1965; für Bezüge gemäß den Z 2 bis 12 und den

96
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unbefristeten Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses sind vergleichbare Berechnungs-
grundlagen nach anderen Regelungen heranzuziehen. Kann eine vergleichbare Berechnungsgrundla-
ge nicht ermittelt werden, so ist § 15a Abs. 6 des Pensionsgesetzes 1965 anzuwenden.

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) und der Wit-
wen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), nicht den Betrag von
16 000 S, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension
soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den
genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen,
in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein
besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), den Betrag von 16 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle
des Betrages von 16 000 S. An die Stelle des Betrages von 16 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jah-
res, erstmals ab 1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor
(§ 47) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen gelten:

1. jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit,
2. die Bezüge im Sinne des Bezügegesetzes und sonstige Funktionsgebühren,
3. wiederkehrende Geldleistungen

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere Steigerungsbetrag
zur Höherversicherung) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmun-
gen über die Arbeitsmarktförderung und die Sonderunterstützung oder

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher Regelungen der
Unfallfürsorge,

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund der im Abs. 5 genannten Vorschriften,
5. außerordentliche Versorgungsbezüge und
6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssysteme.

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensi-
onsantrages festzustellen. Sie gebührt ab dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für
die Erhöhung erfüllt sind. Werden die Voraussetzungen für eine (weitere) Erhöhung zu einem späte-
ren Zeitpunkt erfüllt, so gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung gebührt bis zum Ablauf
des Monats, in dem die Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt für die Festsetzung eines
geringeren Ausmaßes der Erhöhung. Die Erhöhung gebührt längstens bis zum Ablauf des Monats,
der einer Anpassung von Pensionen gemäß § 50 vorangeht. Aus Anlaß jeder Anpassung von Pensio-
nen gemäß § 50 ist die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 neu festzustellen.

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136 Abs. 4 lit. a bis c darf den gegen den Versicherten (die
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles
für das Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor (§ 47) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicher-
ten gemäß §215 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende Wit-
wen(Witwer)rente, nicht übersteigen. Eine vertraglich oder durch gerichtlichen Vergleich übernom-
mene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß
des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist.

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136 Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw von der
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten gemäß §215 Abs. 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes gebührende Witwen(Witwer)rente, nicht übersteigen. Eine Erhöhung
des Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht min-
destens ein Jahr vergangen ist.

(10) Die Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn
1. das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes enthält,
2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das

40. Lebensjahr vollendet hat. Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, wenn
a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurtei-

les erwerbsunfähig ist oder
b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenpension für ein Kind im Sinne des § 128

Abs. l Z l und Abs. 2 anfällt, sofern dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt oder von
den Ehegatten gemeinsam an Kindes Statt angenommen worden ist und das Kind in allen
diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes des in Betracht kommenden Elternteiles ständig in
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Hausgemeinschaft (§ 128 Abs. l letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. Das Erfordernis
der ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei nachgeborenen Kindern."

2. § 148 wird aufgehoben.
3. Nach § 229b wird folgender § 229c samt Überschrift eingefügt:

„Mitwirkung für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension
§ 229c. Die zur Durchführung der im § 145 Abs. 5 genannten Rechtsvorschriften zuständigen Stel-

len gelten für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension als Versicherungsträger
im Sinne des § 183."

4. § 259 Abs. l Z 7 und Abs. 14 wird aufgehoben.
5. Nach § 261 wird folgender § 262 angefügt:
„§ 262. (1) Die §§ 145, 229c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 132/1995 sowie die Auf-

hebung der §§ 148 und 259 Abs. l Z 7 und Abs. 14 treten am 1. Jänner 1995 in Kraft.
(2) § 145 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 132/1995 ist anzuwenden:
1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1994 liegt.

In den Fällen des § 145 Abs. l Z 4 und 5 ist, sofern der Stichtag der Pension des (der) Verstor-
benen vor dem 1. Juli 1993 liegt, § 145 Abs. l in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung mit der
Maßgabe anzuwenden, daß der Hundertsatz von 60 durch den im § 145 Abs. l erster Satz in der
ab 1. Jänner 1995 geltenden Fassung genannten Hundertsatz ersetzt wird;

2. auf die gemäß § 136 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. IZ 6
der 4. Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 283/1981, gebührenden
Witwerpensionen, in denen der Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 eingetreten ist, mit
Ausnahme der im Art. II Abs. 5 der 4. Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz
bezeichneten Pensionen."

Artikel III
Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 450/1994, wird wie folgt geändert:

1. § 136 lautet samt Überschrift:
„Witwen(Witwer)pension, Ausmaß

§ 136. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pensi-
on des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes

1. das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension
hatte, die Pension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;

2. das 55. Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension
hatte, die Alterspension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;

3. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall weitere Bei-
tragszeiten der Pflichtversicherung erworben zu haben, diese Pension;

4. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
oder dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz erworben hatte, diese Erwerbsunfähigkeits-
pension; hiebei ist das Ausmaß des in der Erwerbsunfähigkeitspension berücksichtigten Steige-
rungsbetrages (§ 130) um den auf die weiteren Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbetrag
und das Ausmaß des in der Erwerbsunfähigkeitspension berücksichtigten besonderen Steige-
rungsbetrages (§ 132) unter Berücksichtigung weiterer Höherversicherungsbeiträge zu erhö-
hen.
Ein in der Erwerbsunfähigkeitspension allenfalls enthaltener Zurechnungszuschlag (§131
Abs. l und 2) ist unter Berücksichtigung der weiteren Beitragszeiten entsprechend zu vermin-
dern. Der Steigerungsbetrag der Pension darf 80 vH der höchsten zur Anwendung kommenden
Bemessungsgrundlage (§§ 113 Abs. l, 114 Abs. l, 117) nicht übersteigen;

5. Anspruch auf Alterspension (§ 121), vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit (,§ 122a), vor-
zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§ 122), Gleitpension (§ 122b) oder vorzei-
tige Alterspension wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit (§ 122c) und nach deren Anfall weite-
re Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz oder dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz erworben hatte, die
unter Anwendung des § 134 zu ermittelnde Pension.
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In den Fällen der Z l, 3 und 4 ist ein zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührender Zurechnungs-
zuschlag ohne Anwendung des § 131 Abs. 3 zu ermitteln. Bei der Bemessung der Wit-
wen(Witwer)pension haben Kinderzuschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 132) außer
Ansatz zu bleiben. Zu der so bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen Steige-
rungsbetrages (§ 132) zuzuschlagen.

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst die Berechnungsgrundlage der Witwe (des
Witwers) durch die Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geteilt, mit der Zahl 24 vervielfacht
und auf drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminderung der
Zahl 76 um die vorhin ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60.

(3) Als Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt für den Fall, daß
die Witwe (der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die zu dem durch den Tod ausgelösten
Stichtag (§ 104 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des § 113, erhöht um
11 vH, aufgerundet auf volle Schilling;

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die für diese Pension maßgebliche Bemes-
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 46 Abs. 4 und 134 sind
anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste heran-
zuziehen.

Kommen sowohl Berechnungsgrundlagen nach diesem Bundesgesetz als auch solche gemäß Abs. 5 in
Betracht, so sind diese zusammenzuzählen, es sei denn, daß die Berechnungsgrundlage nach diesem
Bundesgesetz bereits Teil einer Berechnungsgrundlage nach den Bestimmungen einer Altersversor-
gung gemäß Abs. 5 ist. In diesem Fall gilt als Berechnungsgrundlage die Berechnungsgrundlage nach
Abs. 5.

(4) Als Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 gilt für den Fall, daß er
(sie) im Zeitpunkt des Todes

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die zu dem durch den Tod ausgelösten
Stichtag (§ 104 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des § 113, erhöht um
11 vH, aufgerundet auf volle Schilling;

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die für diese Pension maßgebliche Bemes-
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 46 Abs. 4 und 134
sind anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste her-
anzuziehen.

Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden.
(5) Der Versicherung in der Pensionsversicherung oder dem Bezug einer Pension aus der Pensi-

onsversicherung im Sinne der Abs. 3 und 4 sind Anwartschaften oder Ansprüche auf Pensionsversor-
gung

1. auf Grund des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,
2. auf Grund von landesgesetzlichen Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbeamten ver-

gleichbar sind,
3. auf Grund des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984,
4. auf Grund des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl.

Nr. 296/1985,
5. auf Grund des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, und vergleichbarer landesgesetzlicher

Vorschriften,
6. auf Grund des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBl. Nr. 85/1953,
7 auf Grund des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/1958,
8. auf Grund des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333,
9. auf Grund der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313,

10. auf Grund von Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstnehmer und ehemalige Dienstnehmer
von
a) öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrieben, die

von einer Gebietskörperschaft verwaltet werden, und
b) sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften,

11. auf Grund sonstiger gemäß § 5 Abs. l Z 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes pen-
sionsversicherungsfreier Dienstverhältnisse,

12. auf Grund vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft
sowie der unbefristete Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses gleichzuhalten. Als
Berechnungsgrundlage im Sinne der Abs. 3 und 4 für Bezüge gemäß Z l gilt die Berechnungsgrundla-
ge gemäß § 15 Abs. 3, 4, 5 oder 6 des Pensionsgesetzes 1965; für Bezüge gemäß den Z 2 bis 12 und den
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unbefristeten Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses sind vergleichbare Berechnungs-
grundlagen nach anderen Regelungen heranzuziehen. Kann eine vergleichbare Berechnungsgrundla-
ge nicht ermittelt werden, so ist § 15a Abs. 6 des Pensionsgesetzes 1965 anzuwenden.

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) und der Wit-
wen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 132), nicht den Betrag von
16 000 S, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension
soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den
genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen,
in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein
besonderer Steigerungsbetrag (§ 132), den Betrag von 16 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle
des Betrages von 16 000 S. An die Stelle des Betrages von 16 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jah-
res, erstmals ab 1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor
(§ 45) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen gelten:

.1. jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit,
2. die Bezüge im Sinne des Bezügegesetzes und sonstige Funktionsgebühren,
3. wiederkehrende Geldleistungen

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere Steigerungsbetrag
zur Höherversicherung) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmun-
gen über die Arbeitsmarktförderung und die Sonderunterstützung oder

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher Regelungen der
Unfallfürsorge,

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund der im Abs. 5 genannten Vorschriften,
5. außerordentliche Versorgungsbezüge und
6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssysteme.

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensi-
onsantrages festzustellen. Sie gebührt ab dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für
die Erhöhung erfüllt sind. Werden die Voraussetzungen für eine (weitere) Erhöhung zu einem späte-
ren Zeitpunkt erfüllt, so gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung gebührt bis zum Ablauf
des Monats, in dem die Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt für die Festsetzung eines
geringeren Ausmaßes der Erhöhung. Die Erhöhung gebührt längstens bis zum Ablauf des Monats,
der einer Anpassung von Pensionen gemäß § 46 vorangeht. Aus Anlaß jeder Anpassung von Pensio-
nen gemäß § 46 ist die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 neu festzustellen.

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 127 Abs. 4 lit. a bis c darf den gegen den Versicherten (die
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles
für das Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor (§ 45) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicher-
ten gemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende Wit-
wen(Witwer)rente, nicht übersteigen. Eine vertraglich oder durch gerichtlichen Vergleich übernom-
mene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß
des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist.

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 127 Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten gemäß §215 Abs. 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes gebührende Witwen(Witwer)rente, nicht übersteigen. Eine Erhöhung
des Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht min-
destens ein Jahr vergangen ist.

(10) Die Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn
1. das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes enthält,
2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das

40. Lebensjahr vollendet hat. Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, wenn
a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurtei-

les erwerbsunfähig ist oder
b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenpension für ein Kind im Sinne des § 119

Abs. l Z l und Abs. 2 anfällt, sofern dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt oder von
den Ehegatten gemeinsam an Kindes Statt angenommen worden ist und das Kind in allen
diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes des in Betracht kommenden Elternteiles ständig in
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Hausgemeinschaft (§ 119 Abs. l letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. Das Erfordernis
der ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei nachgeborenen Kindern."

2. § 139 wird aufgehoben.
3. Nach § 217a wird folgender § 217b samt Überschrift eingefügt:

„Mitwirkung für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension
§ 217b. Die zur Durchführung der im § 136 Abs. 5 genannten Rechtsvorschriften zuständigen Stel-

len gelten für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension als Versicherungsträger
im Sinne des § 171."

4. § 247 Abs. l Z 7 und Abs. 14 wird aufgehoben.
5. Nach § 250 wird folgender § 251 angefügt:
„§ 251. (1) Die §§ 136 und 217b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 132/1995 sowie die

Aufhebung der §§ 139 und 247 Abs. l Z 7 und Abs. 14 treten am 1. Jänner 1995 in Kraft.
(2) § 136 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 132/1995 ist anzuwenden:
1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1994 liegt.

In den Fällen des § 136 Abs. l Z 4 und 5 ist, sofern der Stichtag der Pension des (der) Verstor-
benen vor dem 1. Juli 1993 liegt, § 136 Abs. l in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung mit der
Maßgabe anzuwenden, daß der Hundertsatz von 60 durch den im § 136 Abs. l erster Satz in der
ab 1. Jänner 1995 geltenden Fassung genannten Hundertsatz ersetzt wird;

2. auf die gemäß § 127 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 9 der
4. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 284/1981, gebührenden Witwer-
pensionen, in denen der Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 eingetreten ist, mit Ausnah-
me der im Art. II Abs. 10 der 4. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz bezeichneten
Pensionen."

Artikel IV
Änderung des Pensionsgesetzes 1965

Das Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr.43/
1995, wird wie folgt geändert:

1. An die Stelle des § 15 Abs. l treten folgende Bestimmungen:
„§ 15. (1) Als Berechnungsgrundlage des überlebenden Ehegatten, die der Ermittlung des Wit-

wen- und Witwerversorgungsgenusses zugrunde zu legen ist, gilt
1. für den Fall, daß der überlebende Ehegatte in der gesetzlichen Pensionsversicherung versichert

ist oder war, die Berechnungsgrundlage gemäß § 264 Abs.3 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, § 145 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder § 136 Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungs-
gesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978,

2. für den Fall, daß der überlebende Ehegatte am Sterbetag des Beamten selbst in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund steht und für sich eine Anwartschaft oder einen
Anspruch auf Pensionsversorgung erworben hat, die in den Abs. 3 oder 4 angeführte Berech-
nungsgrundlage.

(1 a) Als Berechnungsgrundlage des Verstorbenen, die der Ermittlung des Witwen- und Witwer-
versorgungsgenusses zugrunde zu legen ist, gilt

1. für den Fall, daß der Verstorbene in der gesetzlichen Pensionsversicherung versichert war, die
Berechnungsgrundlage gemäß § 264 Abs. 4 ASVG, § 145 Abs. 4 GSVG oder § 136 Abs. 4
BSVG,

2. für den Fall, daß der Verstorbene an seinem Sterbetag selbst in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis zum Bund gestanden ist und für sich eine Anwartschaft oder einen Anspruch
auf Pensionsversorgung erworben hatte, die in den Abs. 5 oder 6 angeführte Berechnungs-
grundlage."

2. Im § 15 Abs. 2 wird das Zitat „Abs. l Z 3" durch das Zitat „Abs. l Z 2 oder Abs. 1a Z 2" und in
der Z 10 das Zitat „§ 5 Abs. l Z 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl.
Nr. 189/1955" durch das Zitat „§ 5 Abs. l Z 3 ASVG" ersetzt.

2a. Im § 15 Abs. 3 wird das Zitat „Abs. l Z 3" durch das Zitat „Abs. l Z 2" ersetzt.
2b. Im § 15 Abs. 4 wird das Zitat „Abs. l Z 3" durch das Zitat „Abs. l Z 2" ersetzt.
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3. § 15a Abs. 5 lautet:
„(5) Abweichend von Abs. 4 ist in den Fällen, in denen zusätzlich zur Pension aus der gesetzlichen

Sozialversicherung eine um diese Pension gekürzte Versorgungsleistung zur Auszahlung gelangt, nur
die höhere Berechnungsgrundlage für die Ermittlung nach Abs. 2 heranzuziehen."

4. § 15b Abs. 3 Z 3 lit. a lautet:
,,a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere Steigerungsbetrag zur

Höherversicherung) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmungen
über die Arbeitsmarktförderung und die Sonderunterstützung, oder"

5. Dem § 15b Abs. 5 wird folgender Satz angefügt:
„§26 Abs. 3 ist anzuwenden."

6. Im § 15b entfallen die Abs. 8, 9 und 10.
7 Am Ende des § 15c Abs. l wird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgender Halbsatz

angefügt:
„sofern dieses der Pensionsbehörde für das laufende Jahr noch nicht bekanntgegeben worden ist."

8. § 15c Abs. 3 lautet:
„(3) Dieser Teil des Versorgungsbezuges ist unter Bedachtnahme auf § 40 nachzuzahlen, wenn der

Anspruchsberechtigte die Meldung erstattet oder die Pensionsbehörde auf andere Weise von der maß-
gebenden Sachlage Kenntnis erhalten hat."

9. Dem § 58 wird folgender Abs. 13 angefügt:
„(13) § 15 Abs. l bis 4, § 15a Abs. 5, § 15b Abs. 3 Z 3 lit. a, § 15b Abs. 5, § 15c Abs. l und 3 sowie die

Aufhebung des § 15b Abs. 8, 9 und 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 132/1995 treten mit
1. Jänner 1995 in Kraft."

Klestil

Vranitzky


